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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

1.1. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplangebietes

2. Abgrenzung und Bezeichnung von Plangebieten

unterschiedlicher Arten und Maße baulicher Nutzungen

(§ 1 Abs. 4 und § 16 Abs. 5 BauNVO)

2.1 Bezeichnung von Plangebieten unterschiedlicher 

Arten und Maße baulicher Nutzungen

0.3

Flurstücksgrenze

Kanaldeckel 0.4Flurstücksnummer

0.2

0.1

0.5 Hydrant 

Gasschieber 0.6

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung3.

(§ 6 BauNVO)

3.1 Mischgebiete

Folgende Nutzungen nach § 6 Abs. 2 BauNVO sind zulässig:

- Wohngebäude

- Geschäfts- und Bürogebäude

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie

  Betriebe des Beherbergungsgewerbes

- sonstige Gewerbebetriebe

- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale,

  gesundheitliche und sportliche Zwecke

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB und §§ 16-17, 19 - 21a BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (siehe auch Nutzungsschablone)4.

(§ 16 Abs.2 Nr.3 und § 20 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse4.3

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß4.3.1

z.B.: Geschosszahl II

z.B.: MI 5A

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22-23 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen5.

5.1.1

Offene Bauweise5.1

nur Einzel- oder Doppelhäuser zulässig

Baugrenze5.2

6. Höhe der baulichen Anlagen

(§ 9 Abs. 2 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO)

6.2 Traufhöhe

Die maximal zulässige Traufhöhe beträgt im Plangebiet MI 5 A 183,50,

in den Plangebieten MI 5 B und C 185,50 m ü. N.N..

Die Traufhöhe wird wie folgt gemessen:

Schnittpunkt Fassadenaußenkante mit Oberkante Dachhaut an der

Traufe des obersten Geschosses.

(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB, §§ 12 und 14 BauNVO)

Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen7.

7.2 Nebenanlagen nach § 14  BauNVO

Außerhalb der überbaubaren Flächen und der geplanten Böschung im

Pangebiet MI 5C sind zulässig:

- Mülltonneneinhausungen

- pro Grundstück eine Gartenhütte mit einer maximalen Größe

  bis zu 30 m³

Sonstige volumenbildende Nebenanlagen sind nur in den

überbaubaren Flächen zulässig.

7.1
Garagen und Stellplätze nach § 12 BauNVO

Oberirdische Garagen sowie Carports  sind nur in den überbaubaren

Flächen und als Grenzbebauung in den seitlichen Abstandsflächen

zulässig. Die maximal zulässige Bebauungstiefe von der

erschließenden Verkehrsfläche entspricht der Bebauungstiefe der

Rückfassaden der Hauptgebäude.

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hoch-

wasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

11.

12. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche 

12.1

Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen erforderlich sind

(§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

Im Plangebiet ist im Fall eines hundertjährigen Hochwassers mit

Überschwemmungen bis zu einer Höhe von

176,25  m (HQ 100) über N.N.zu rechnen.

In das Erdreich führende Bauteile (Kellerwände, Lichtschächte,

Bodenplatten und Rohrdurchlässe, etc.)  sind bis zu einer Höhe von

mindestens 176,30 m ü. N.N. vor permanent drückendem Wasser

gemäß DIN 18.195 Teil 6 Abschnitt 8  (z.B. durch den Einbau von

weißen Wannen) zu schützen. Garagen und Nebengebäude bleiben

hiervon unberührt.

11.1 Regelungen des Hoschwasserschutzes

11.1.1 Fläche für die Hochwasserretention

Retentionsvolumen = mind. 1.500 m³

Gebäude Bestand

0.4

0.5

Böschung Bestand

Höhenlinien Bestand

0.6 Höhenpunkte Bestand

Wasserschieber 0.7

Einzelbaum Bestand0.8

Gehölzfläche Bestand0.9

Unzulässig, auch ausnahmsweise, sind:

- Gartenbaubetriebe

- Tankstellen

- Vergnügungsstätten

Firsthöhe6.3

Die maximal zulässige Firsthöhe (Gebäudehöhe) beträgt

188,00 m ü. N.N..

Die Firsthöhe bzw. Gebäudehöhe bei Pultdächern wird wie folgt

gemessen:

Oberkante Dachhaut am höchsten Punkt

Verkehrsberuhigter Bereich

Wirtschaftsweg8.2.2

8.2.1

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 11 BauGB)

8. Verkehrsflächen

9.

9.1

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung

und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

(§ 9 Abs.1 Nr.12 und 14 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung: Gasstation

Grünflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

10.

Verkehrsbegleitgrün10.1

Grünflächen für den Hochwasserschutz10.2

12.2 Kennzeichnung von Bereichen in denen eine Aufschüttung des

Geländes aus Gründen des Hochwasserschutzes vorgeschrieben ist.

Die Mindesthöhe der Aufschüttung beträgt 176,30 m über N.N. Die

vorgegebene Lage der Böschungsoberkante ist zwingend einzuhalten.

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 

von Natur und Landschaft

13.

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern sowie Bindungen für 

Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

13.1

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

13.1.1

Private Grünflächen - Hausgärten

Nicht befestigte Freiflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu

unterhalten. Hierbei sollen überwiegend heimische und

standortgerechte Gehölze verwendet werden.

Pro 200 qm Grundstücksfläche ist ein heimischer, standort-

gerechter Laubbaum 2. oder 3.  Ordnung oder ein Obstbaum

Hochstamm zu pflanzen. Vorhandene Bäume werden angerechnet.

1.         Dachgestaltung

1.1.      Dachneigung und Dachform

1.1.1    Hauptbaukörper

            In dem Plangebiet MI 5A sind zulässig:

             - Dachneigung 30° - 45°

             - Satteldächer

             - Dachgauben bis zu einer Gesamtbreite von maximal 1/3 der betreffenden

               Gebäudefassade.

            In den Plangebieten MI 5B und MI 5C  sind zulässig:

             - Dachneigung 5°- 15°

             - gegenläufige Pultdächer

              - Pultdächer

1.1.2    Garagen und selbstständige Nebenbaukörper

            Flachdächer von Garagen und selbstständigen Nebenbaukörpern

            sind zu begrünen.

11.2    Farbgestaltung der Dacheindeckung

           In den Plangebieten MI 5B und MI 5C sind Dacheindeckungen in grauen,

           schwarzen oder dunkelbraunen , im Plangebiet MI 5A in roten oder rotbraunen

           Farbtönen zu gestalten.

2.       Gestaltung von Doppelhäusern

2.1     Kubatur

          Doppelhaushälften sind mit einheitlichen Dachformen, Dachneigungen sowie mit

          höhengleichen Firstlinien (Dachoberkanten) und Trauflinien zu gestalten.

2.2     Material und Farbgestaltung

          Das Material und die Farbgebung von Fassaden und Dacheindeckung sind

          aufeinander abzustimmen.

3.       Einfriedungen

3.1     Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen

          Entlang öffentlicher Verkehrsflächen sind Einfriedungen nur bis

          zu einer Gesamthöhe von 1,2 m oder Hecken zulässig.

          Zulässig sind:

          - Sockelmauern bis zu einer Höhe von 50 cm.

          - offen wirkende Metall- oder Holzzäune

          - Hecken, bis zu einer Höhe von 1,5 m

          Nicht zulässig sind insbesondere:

          - Einfriedungen mit großflächigen Sichtschutzplatten,-panelen und -matten aus

            Metall, Holz oder sonstigen Materialien

          - Einfriedungen aus Betonformsteinen

3.2  Einfriedungen entlang der offenen Landschaft im Süden des Plangebietes

          Entlang der Grenzen zur offenen Landschaft sind  Einfriedungen sind nur bis zu

          einer Gesamthöhe von 1,5 m oder Hecken zulässig.

          Zulässig sind nur:

         - offen wirkende Metall- oder Maschendrahtzäune ohne Sockelmauern

         - Hecken, bis zu einer Höhe von 2,0 m

         Hecken bleiben erlaubnisfrei

4.     Mülltonnenstandplätze

        Mülltonnenstandplätze sind bei Anordnung an öffentlichen Verkehrsflächen durch

        straßenseitige Sichtblenden zu verdecken oder zu umpflanzen.

5.     Bodenversiegelung

      Grundstückszufahren und - wege sowie Stellplätze dürfen nur in der erforderlichen

      Breite befestigt werden. Hierbei sind vorzugsweise versickerungsfähige Materialien

      (z.B. Rasengittersteine, Schotterrasen etc.) zu verwenden.

Besondere Vorschriften über die Gestaltung und die Begrünung

baulicher Anlagen sowie zum rationellen Umgang mit Wasser

(§ 9 Abs. 4 BauGB und § 81 Abs. 1 HBO)

13.1.2.1

1.

Überschwemmungslinie HQ 100 = 177,15 m ü. N.N.

Übernahme der Darstellung aud dem Kartenwerk der

Unteren Wasserschutzbehörde des Main-Taunus-Kreises

0,35

0,70

Grundflächenzahl als Höchstmaß4.1

(§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO)

4.2 Geschossflächenzahl als Höchstmaß

(§ 16 Abs. 2 Nr. 2 und § 20 BauNVO)

GRZ = 0,35

GFZ = 0,70

Neue Überschwemmungslinie HQ 100 = 176,25 m ü. N.N.

Übernahme der Darstellung aus der wasserrechtlichen

Genehmigungsplanung des Ing.-Büros Francke / Knittel, Mainz.

Anpflanzung von Einzelbäumen13.1.2

6.1 Höhenlage Erdgeschoss

Die minimale Höhenlage des Erdgeschosses beträgt 176,55 m ü. N.N..

Der Höhenpunkt wird wie folgt gemessen:

Oberkante Rohfußboden Erdgeschoss

HÖHENLAGE EG

EHmin

176,55 m

ü. N.N.

EHmin

176,55 m

ü. N.N.
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2.2 Abgrenzung von Plangebieten unterschiedlicher 

Arten und Maße baulicher Nutzungen, Bauweisen oder

Höhen baulicher Anlagen

DACHFORM- /NEIGUNG

Satteldach

30° - 45°

Pultdach,

gegenläufige

Pultdächer

5° - 15°

DACHFORM- /NEIGUNG

Erhaltung und Anpflanzung Uferböschungen / Uferdämme

Die Gehölzbestände sind zu erhalten. Bei Ergänzungspflanzungen sind

folgende Arten zu verwenden:

13.1.1.1

Pflanzliste Ufergehölze

Bäume

Feldahorn

Spitzahorn

Bergahorn

Hainbuche

Esche

Traubeneiche

Stieleiche

Sträucher:

Kornelkirsche

Bluthartriegel

Haselnuss

Eingriffl. Weißdorn

Zweigriffl. Weißdorn

Pfaffenhütchen

Liguster

Heckenkirsche

- Acer campestre

- Acer platonoides

- Acer pseudoplatanus

- Carpinus betulus

- Fraxinus excelsior

- Quercus petraea

- Quercus robur

- Cornus mas

- Cornus sanguinea

- Corylus avellana

- Crataegus monogyna

- Crataegus laevigata

- Euonymus europaeus

- Ligustrum vulgare

- Lonicera xylosteum

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

13.2.

13.2.1 Feuchtgebietsstauden in Retentionsmulde

Innerhalb der Retentionsmulde sind Feuchtgebietsstauden

anzupflanzen. Eine Mahd ist einmal jährlich im Zeitraum Februar bis

März durchzuführen. Andere oder zusätzliche Mahdzeiten sind nur zur

Eingrenzung von Schadpflanzen zugelassen.

Bäume entlang von Verkehrsflächen

Entlang der Verkehrsflächen sind im Bereich der angegebenen

Standorte mind. 7 Bäume mit einem Stammumfang von mind. 18 - 20

cm zu pflanzen. Die angegebenen Standorte sind nicht

rechtsverbindlich und im Rahmen der Ausführungsplanung der

Straßenplanung festzulegen.

vorgeschriebene Sorte:

Feldahorn "Elsrijk"                      - Acer campestre "Elsrijk"

13.1.2.2

Zisternen (§ 37 Abs. 4, Satz 2)

Das Niederschlagswasser von  Dachflächen ist in Zisternen zu sammeln und als

Brauchwasser zu nutzen. Als  Fassungsvermögen der Regenwasserzisterne werden

30 l / m˛ projizierte  Dachfläche empfohlen. Die Zisternen sind mit einem Überlauf an

die Kanalisation anzuschließen.

Seitens des Abwasserverbandes Main-Taunus wird empfohlen

- 50% des Zisternenvolumens zur Abflussverzögerung und somit zur Minderung von

  Hochwasser- bzw. Abflussspitzen (Anschluss einer kleindimensionierten Ablaufleitung an

  die Entwässerung) und

- 50% des Zisternenvolumens für die Brauchwassernutzung bzw. Gartenbewässerung

  bereitzustellen.

Bauliche Einrichtungen im Böschungsbereich (§ 23 Abs. 4 Hess. Wassergesetz)

Bauliche Einrichtungen im Böschungsbereich, z. B. Zäune, sind nur mit Genehmigung der

Unteren Wasserbehörde möglich. Hecken bleiben erlaubnisfrei.

Baulinie5.3

13.2.2 Rodungszeitpunkt

Zum Schutz der Vögel sind die für die Freimachung des Geländes

erforderlichen Rodungsarbeiten auf den Zeitraum 1. November bis

28. / 29. Februar zu begrenzen.

13.2.3 Vögel

Für den möglichen Verlust an Brutstätten für Höhlenbrüter sind je 4

Nistkästen mit einem Einfluglochdurchmesser von ca. 2,7cm (Blau-,

Sumpf- und Weidenmeisen), bzw. 3,2 cm (Kohlmeise) in den

angrenzenden Bereichen des Eingriffsgebietes, bzw. im Bereich der

verbleibenden Gehölze aufzuhängen.

13.2.4 Ringelnatter

Innerhalb der Retentionsmulde sind für Ringelnattern auf besonnten

Plätzen potenzielle Eiablageplätze in Form von einem Komposthaufen

und einem Totholzhaufen anzulegen.

Bodenauffüllungen

Bodenauffüllungen sind entsprechend der Technischen Regeln zur Verwertung von

Bodenmaterial nach LAGA (Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Abfall) einzubauen.

Hohlräume

Kenntnisse über ehemalige Bergbautätigkeiten im Plangebiet liegen nicht vor. Bei Erdar-

beiten im Rahmen der Bautätigkeiten ist auf Anzeichen alten Bergbaus zu achten. Sofern

Hohlräume angetroffen werden, sind in Absprache mit der Ordnungs- und Bauaufsichts-

behörde die notwendigen bautechnischen Sicherungsmaßnahem zu ergreifen. Über die

Lage  der angetroffenen Hohlräume sowie die durchgeführten Sicherungsmaßnahmen ist

das Dezernat IV/Wi44 - Bergaufsicht beim Regierungspräsidium Darmstadt auf geeignete

Weise (z.B. durch Fotos, Lageskizzen, Koordinaten- und Höhenangaben) in Kenntnis zu

setzen.

Gelände- und Bauarbeiten

Bei sämtlichen Gelände- und Bauarbeiten sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen

des § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes zwingend zu beachten (Störungsverbot,

Tötungsverbot etc.)

Baumhöhlen

Bei den geplanten Baumfällarbeiten ist durch die ausführende Firma zu überprüfen, ob ggf.

vorhanden Baumhöhlen als Lebensstätten von geschützten Tierarten (Fledermäuse,

Vögel, Säugetiere) genutzt werden. Die weitere Vorgehensweise ist in diesem Fall mit der

Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

Parkplatz8.2.3

Straßenverkehrsfläche8.1.

Pflanzliste Retentionsmulde

Stauden

Wasserschwertlilie

Waldsimse

Breitblättriger Rohrkolben

Gemeiner Beinwell

Iris pseudacorus

Scirpus silvaticus

Typha latifolia

Symphytum officinale

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (öffentlich)8.2

1. Aufstellungsbeschluß  der 1. Änderung des

Bebauungsplanes gem. § 2 (1) BauGB durch die

Stadtverordnetenversammlung

2.

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses

gem. § 2 (1) BauGB in der Eppsteiner Zeitung

3.

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss durch die

Stadtverordnetenversammlung

4.

Bekanntmachung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung

gem. § 3 (1) BauGB in der Eppsteiner Zeitung

5.

Die Öffentlichkeit (frühzeitige Bürgebeteiligung)

wurde nach § 3 (1) BauGB durch Auslegung der

Planunterlagen beteiligt.

6.

Beteiligung der Behörden und sonstigen

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB

7.

Abwägung-. Entwurfs- und Auslegungsbeschluß durch die

Stadtverordnetenversammlung

8.

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung

gem. § 3 (2) BauGB in der Eppsteiner Zeitung

9.

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes

gem. § 3 (2) BauGB

10.

Beteiligung der Behörden und sonstigen

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB

11.

Satzungsbeschluß gem. § 10 (1) BauGB durch die

Stadtverordnetenversammlung

Eppstein, den...................................2014

Magistrat der Stadt Eppstein

Alexander Simon

Bürgermeister

12.

Ortsübliche Bekanntmachung

gem. § 10 (3) BauGB

Eppstein, den ...................................2014

Magistrat der Stadt Eppstein

Alexander Simon

Bürgermeister

09.02.2012

26.04.2012

15.11.2012

22.11.2012

vom 03.12.2012 bis

einschl. 11.01.2013

vom 05.12.2012 bis

einschl. 11.01.2013

12.09.2013

24.10.2013

vom 04.11.2013 bis

einschl. 06.12.2013

vom 28.10.2013 bis

einschl. 06.12.2013

24.07.2014

Der rechtsgültige Bebauungsplan wird auf Grundlage folgender Gesetze

aufgestellt:

Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I, S. 2414),

zuletzt geändert durch Artikel 1 G  vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke in der Bekanntmachung der

Neufassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I, S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 1 G

vom 11.06.2013 (BGBI. I S. 1548)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010,

zueltzt geändert durch Artikel 2 Abs. 24 G vom 06.06.2013 (BGBI. I S. 1482, 1496)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

in der Fassung vom 31.07. 2009 (BGBl. I, S. 2585), zuletzt geändert am 11. 08.2010

(BGBl. I, S. 1163)

Hessische Gemeindeordnung

in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBI. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 18

des Gesetzes vom 27.05.2013 (GVBI. I, S. 218)

Hessische Bauordnung (HBO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.01.2011 (GVBl. I, S. 46)

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)

vom 20.12.2010 (GVBI. I, S. 629 - 654), zuletzt geändert durch Artikel 2 g vom

08.04.2013 (BGBI. I S. 734, 741 ff.)

Hessisches Wassergesetz (HWG)

vom 14.12.2010 (GVBI. I, S. 548 - 583)

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

in der Fassung vom 5. September 1986 (GVBI. I, S. 262, 270), zuletzt geändert durch

Gesetz vom10.06.2011 (GVBl. I, S. 291).
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